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ÜBERSICHT ÜBER DIE BETEILIGTEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE,  

NACHBARGEMEINDEN, ÖFFENTLICHKEIT 

 

VERFAHRENSABLAUF  

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens nach § 13b BauGB fand bereits eine öffentliche 
Auslegung und Behördenbeteiligung vom 19.07.2023 bis 31.08.2023 statt.  
Die eingegangenen Stellungnahmen wurden in der Planüberarbeitung gemäß § 8 BauGB nach 
Rückkehr in das Regelverfahren wegen Verstoß des § 13b BauGB gegen Unionsrecht 
mitberücksichtigt und wurden in die dem Verfahren anschließenden Abwägungen eingestellt. 
 
Nach Umstellung des Verfahrens in das Regelverfahren (2-stufiges Beteiligungsverfahren) erfolgte 
die frühzeitige Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 I und § 4 I BauGB. 
Die Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 13.03.2024 über das Online- 
Planungsportal des Landes Brandenburg beteiligt. 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit fand in der Zeit vom 20.03.2024 bis 22.04.2024 über 
das Planungsportal des Landes Brandenburg statt.  
Die Gemeinden haben sich nicht beteiligt, Stellungnahmen liegen nicht vor. 
 

25 Träger öffentlicher Belange (TöB) und das Amt Gramzow, die Gemeinde Nordwestuckermark 
sowie der Ortsbeirat Seelübbe wurden mit den Unterlagen zum Vorentwurf des B-Planes E IV 
„Wohnen am Seelübber See“ der Stadt Prenzlau über die Möglichkeiten der Beteiligung informiert. 
 

18 TöB haben keine Stellungnahme abgegeben. 
11 TöB haben geantwortet, davon haben 
- 7 TöB keine Bedenken gegen die Planung vorgebracht 
- 4 TöB haben Hinweise oder Anregungen vorgebracht 
 

Die Stellungnahmen wurden im Rahmen des Beschlusses zum Entwurf in der SVV am 17.10.2024 
in die Abwägung eingestellt und werden in Teilen erneut abgewogen, sofern sich Träger 
öffentlicher Belange auf die Gültigkeit älterer Stellungnahmen erneut bezogen. 
Die Öffentlichkeit hat sich zum Vorentwurf des Bebauungsplanes nicht geäußert. 
 
 
Im Zeitraum vom 18.11.24 bis 22.12 24 fanden die Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit 
nach § 3 II und § 4 II BauGB statt. 
 
Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung hat sich mit einer positiven Stellungnahme geäußert. 
Weitere 12 Träger öffentlicher Belange, ein Ortsbeirat und eine Nachbargemeinde wurden 
angeschrieben.  
 -     11 TöB haben geantwortet. 
-        1 TöB, der Ortsbeirat und eine Gemeinde haben nicht geantwortet. 
 
Es blieben keine Stellungnahmen unberücksichtigt.  
Die Öffentlichkeit hat sich nicht zum Entwurf des Bebauungsplanes geäußert. 
 
Die Stadt Prenzlau geht davon aus, dass Träger öffentlicher Belange und sonstige Behörden, die 
sich an der Planung nicht beteiligt haben, keine Hinweise oder Anregungen zum gegenwärtigen 
Stand der Planung vorzubringen haben.  
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   Ja Nein    

0 
 

Gemeinsame Landesplanungsabteilung 
Henning von Treskow-Straße 2-8 
14467 Potsdam 
gl5.post@gl.berlin-brandenburg.de 

25.11.2024 
 

X 
 

    X 
 

 

 

1 Bbg. Landesamt für Denkmalpflege 
Abt. Bodendenkmalpflege 
OT Wünsdorf 
Wünsdorfer Platz 4-5 
15806 Zossen 
poststelle@bldam-brandenburg.de 

09.01.2025 X 
 

 X 
 

  

2 
 
2a 

Landesamt für Umwelt 
Abt. Techn. Umweltschutz 
-Immissionsschutz- 
Postfach 601061 
14410 Potsdam 
poststelle@lfu.brandenburg.de 

16.12.2024 
Techn. 
Umweltschutz 
13.12.2024 
Immissionss. 
 

X 
 

X
  

 

 X 
 

X 

  

3 
 

Landesbüro der anerkannten 
Naturschutzverbände GbR 
Lindenstr. 34 
14467 Potsdam 
info@landesbuero.de 

11.11.2024 
mit Antwort 
Bauamt/Stadt 
13.11.2024 
 

X   X  

4 Regionale Planungsgemeinschaft 
Uckermark/Barnim 
Am Markt 1 
16225 Eberswalde 
regionalplanung@uckermark-barnim.de 

26.11.2024 X  X   

5 
5a 

Landkreis Uckermark 
Bauordnungsamt und Fachämter 
Karl-Marx-Str. 1 
17291 Prenzlau 
amt63@uckermark.de 

19.12.2024 
14.01.2025 
Nachreichung 

X 
X 

 X 
X 

  

6 Deutsche Telekom Technik GmbH 
Am Rowaer Forst 11 
17094 Burg Stargard 
M.Hundt@telekom.de 

28.10.2024 X  X   

7 E.DIS Netz GmbH 
Langewahler Str. 60 
15517 Fürstenwalde 
Portal! 

24.10.2024 X  X   

8 Wasser- und Bodenverband ‚Uckerseen‘ 
Neustädter Damm 71 
17291 Prenzlau 
aw@wbv-uckerseen.de 

09.12.2024  X X   

9 Stadtwerke Prenzlau GmbH 
Informations- und Anschlusswesen 
Freyschmidtstr. 20 

12.12.2024 X  X   

mailto:gl5.post@gl.berlin-brandenburg.de
mailto:poststelle@lfu.brandenburg.de
mailto:regionalplanung@uckermark-barnim.de
mailto:amt63@uckermark.de
mailto:info@ediscom.net
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17291 Prenzlau 
info@stadtwerke-prenzlau.de 

10 Landesbetrieb Straßenwesen 
Dezernat Planung Ost 
Tramper Chaussee 3 
16225 Eberswalde 
marko.juergen@ls.brandenburg.de 

05.12.2024  X X   

11 Zentraldienst der Polizei Brandenburg 
Kampfmittelbeseitigungsdienst  
Am Baruther Tor 20 
15806 Zossen 
kampfmittelbeseitigungsdienst@polizei. 
brandenburg.de 

23.10.2024 X  X   

12 Ortsbeirat Seelübbe 
Am Seelübber See 
17291 Prenzlau 
sebastiansuhr@web.de 

      

13 Uckermärkische  
Dienstleistungsgesellschaft (UDG) 
Franz-Wienholz-Straße 25a 
17291 Prenzlau 
info@udg-uckermark.de 

      

14 Amt Gramzow 
Poststr. 25 
17291 Gramzow 
info@amt-gramzow.de 

      

 



          1 

Stellungnahme Nr. 0 Gemeinsame Landesplanungsabteilung Abwägung  

 

    

 
Stellungnahme Nr. 0 vom 25.11.2024 
 
Die positive landesplanerische Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Es besteht kein Abwägungserfordernis. Aktuelle redaktionelle Hinweise werden 
jedoch übernommen 
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Stellungnahme Nr. 0 Gemeinsame Landesplanungsabteilung Abwägung  

 

      

 
 
 
 
 
 
 
Die redaktionellen Hinweise werden in der Begründung unter Punkt 4.1 und in dem 
Umweltbericht ergänzt und der Text angepasst. 
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Stellungnahme Nr. 1 Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege - 
Bodendenkmale 

Abwägung 

   

    

 
 
TÖB-Nr. 1 vom 09.01.2025 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf dem Planwerk ist unter Hinweisen zum Thema Denkmalschutz und in der 
Begründung unter Punkt 4.2 und 5.6 ausreichend und korrekt beschrieben worden, 
wie es sich mit dem Schutzstatus verhält. Zum besseren Erkennen wird ein Hinweis 
auch in der Legende der Planzeichnung bei dem gekennzeichneten Einzelfund (Teil 
des Radius‘ seiner Pufferzone) gegeben. Der Lageplan dieser Stellungnahme wird 
in die Begründung in den Punkt 4.2 übernommen. Eine Umgrenzung des 
Geltungsbereiches mit dem Planzeichen 14.2 (Umgrenzung von Gesamtanlagen, 
die dem Denkmalschutz unterliegen) gem. § 5 Abs. 4, § 9 Abs. 6 BauGB erfolgt 
aufgrund der Betroffenheit der gesamten Ortslage nicht. 
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Stellungnahme Nr. 1 Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege – 
Bodendenkmale (Anlage) 
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Stellungnahme Nr. 2 Landesamt für Umwelt - Technischer Umweltschutz Abwägung 

 

       

 
 
TÖB-Nr. 2 vom 16.12.2024 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es besteht kein 
Abwägungserfordernis. 
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Stellungnahme Nr. 2a Landesamt für Umwelt - Formblatt Immissionsschutz Abwägung 

 

       

 
 
TÖB-Nr. 2a vom 13.12.2024 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
Es besteht kein Abwägungserfordernis. 
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Stellungnahme Nr. 2a Landesamt für Umwelt- Formblatt Immissionsschutz Abwägung 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Stellungnahme Nr. 2a Landesamt für Umwelt- Formblatt Immissionsschutz Abwägung 

 

       

 
 
 
 
Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen.  
Ein Abwägungserfordernis besteht nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Umweltbericht enthält bereits diese Angaben unter Punkt. 2.1.1. 
 
 
 
 
 
 
Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen.  
Ein Abwägungserfordernis besteht nicht. 
Der Umweltbericht enthält bereits diese Angaben unter Punkt. 2.1.1. 
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Stellungnahme Nr. 3 Landesbüro anerkannter Naturschutzverbände GbR Abwägung 

 

       

 
 
 TÖB-Nr. 3 vom 11.11.2024 
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Stellungnahme Nr. 3 Landesbüro anerkannter Naturschutzverbände GbR Abwägung 

 
     Anlage 

     Stellungnahme 1 vom 05.04.2024 

       

 
bereits erfolgte Abwägung: 
 
Für die Inanspruchnahme von Teilflächen aus dem FFH-Gebiet diente die Herleitung 
im Rahmen der FFH-Vorprüfung, die von der UNB bestätigt wurde. In Punkt 1.2. der 
Begründung ist dazu ausgeführt. Nach bisheriger Rechtslage war das ein 
ausreichender und zulässiger Verfahrensschritt. Der nun vorliegende Umweltbericht 
geht auf die Ergebnisse dieser Prüfung ein. 
Die Kleingartennutzung wurde zum Teil schon aufgegeben. Die bestehende 
Bebauung in Form eines mehrgeschossigen Wohnblocks ist bereits beseitigt 
worden, da diese Bebauung nicht ortstypisch ist, im ländlichen Raum um Prenzlau 
nicht nachgefragt wird, leer stand und somit einen städtebaulichen, wie 
sanierungsbedürftigen Missstand im Ort darstellte. Mittelfristig ist auch der zweite 
Wohnblock zum Abriss vorgesehen. Die sich neu ergebende Baufläche soll durch 
dieses Planverfahren eine neue städtebauliche Ordnung mit ortstypischen 
Einzelhäusern mit max. 2 Wohneinheiten erhalten, die sich in Art und Maß sowie der 
Bauweise in den dörflichen Siedlungsbereich einfügen. Wohnraumnachfragen 
bestehen neben den in der Stadt Prenzlau selbst auch in ihren Ortslagen, die ein 
erweitertes Angebot zu den von der Stadt insgesamt zu lösenden 
Wohnraumbedarfen bieten. Die unter Punkt 5. der Textlichen Festsetzungen 
aufgeführten Maßnahmen sind zum einen grundsätzlicher Art und teilweise aus dem 
AFB übernommen. Sie sind in Punkt 6.5. der Begründung erläutert und unter 
damaliger Rechtsanwendung nach § 13b BauGB in dieser Form als ausreichend zu 
betrachten gewesen. 
Nun wird im neuen zweistufigen Verfahren nach § 8 BauGB der Umweltbericht 
gemäß § 9 Abs.8 BauGB für den Bebauungsplan erstellt, der die umweltrechtlichen 
Belange noch einmal herausstellt und bewertet. 
Bisher stellte der § 13b BauGB auf die Zulässigkeit von Wohnnutzung ab, um die   
Bauflächen im Außenbereich über dieses Bebauungsplanverfahren zu aktivieren. 
Nun wird im zweistufigen Verfahren unter Berücksichtigung der Umweltinformationen 
das gleiche Planziel verfolgt. Im Übrigen sind oben genannte Ausführungen zum 
Wohnraumbedarf und der entsprechenden Nachfrage hinreichend. 
Es handelt sich um eine Fläche von ca. 890 m² landwirtschaftliche Fläche (Teilstück 
des FS 20/2 und des FS 274), die über den Bebauungsplan zu Bauland entwickelt 
werden soll. Sie ist im Randbereich einer größeren zusammenhängenden 
Landwirtschaftsfläche gelegen, stellt eine separierte Nebenfläche der 
Landwirtschaftsfläche dar und ist im Süden an ungeordnete Brachflächen 
(Nebengelass) des Siedlungsbereiches von Seelübbe und westlich an Kleingärten 
grenzend.  
Wie unter Punkt 1.1. und auch 6.1. der Begründung ausgeführt, war eben gerade die 
Schaffung von Wohnraum auch in ländlichen Lagen und die Beseitigung 
städtebaulicher Missstände in dörflichem Baugefüge das Ziel des 
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Stellungnahme Nr. 3 Landesbüro anerkannter Naturschutzverbände GbR Abwägung 

 
     Anlage 

     Stellungnahme 1 vom 05.04.2024 

     

 
bereits erfolgte Abwägung: 
 
Bebauungsplanverfahrens nach §13b BauGB (§1a Abs.2 Satz 4, BauGB). Der Punkt 
1.1. der Begründung wird um diese Argumentationen erweitert. 
Daher wird hier „nur im notwendigen Umfang“ landwirtschaftliche Fläche umgenutzt  
(§ 1a Abs.2 Satz 2 BauGB), was die EVG(FFH)-Fläche betrifft, die wiederum in der 
Vorprüfung als mögliches Bauland seitens der Fachbehörde bestätigt wurde (siehe 
oben). Der „sparsame Umgang mit Grund und Boden“, aber auch die „Möglichkeiten 
zur Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung“, hier mit 
geringfügiger Erweiterung zur Abrundung eines Baugebietes innerhalb einer 
dörflichen Siedlung, sind Grundsätze, die diese Planung in der Abwägung nach §1 
Abs.7 BauGB berücksichtigt hat (§1a Abs.2 Satz 3 BauGB). 
Der nun im Verfahren nach § 9 Abs. 8 BauGB mit Angaben nach § 2a BauGB zu 
erbringende Umweltbericht hat diese Belange des Umweltschutzes einschließlich 
Naturschutz und Landschaftspflege berücksichtigt, wie es bereits in Teilen schon 
durch den AFB erfolgt ist (§1a Abs.3 BauGB). Nach den bisherigen Prüfergebnissen 
ist von erheblichen Umweltbeeinträchtigungen nicht auszugehen. Der Umweltbericht 
wurde im Rahmen der TÖB-Beteiligung auf der Beteiligungsplattform der Stadt 
Prenzlau nach der Einstellung der Dokumente Plan, Begründung, AFB, SPA-
Vorprüfung hochgeladen. Der Umweltbericht wurde nachträglich eingestellt, die TÖB 
informiert und die Abgabe einer Stellungnahme möglich. 
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Stellungnahme Nr. 3 Landesbüro anerkannter Naturschutzverbände GbR Abwägung 

 
       Anlage 

       Stellungnahme 2 vom 05.04.2024 

 

       

 
bereits erfolgte Abwägung: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die Umwandlung von Intensiv-Acker in eine Maßnahmenfläche mit Extensiv-
Grünland, Schaffung von Hochstaudenflur sowie einer mehrreihigen 
Heckenpflanzung entspricht den Vorgaben der Flächenpoolverordnung und wurde 
durch die untere Naturschutzbehörde bestätigt.   
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Stellungnahme Nr. 3 Landesbüro anerkannter Naturschutzverbände GbR Abwägung 

 

       

 
bereits erfolgte Abwägung: 
 
Auf der Fläche für die Ersatzquartiere wurden unter Anleitung einer kundigen 
Biologin Nadelgehölze entnommen, Habitatstrukturen für alle Lebensphasen der 
Zauneidechse geschaffen sowie ein angepasstes Beweidungsregime etabliert.  
Durch die Gehölzentnahme sind zusätzlich zu den bestehenden Strukturen neue 
Flächenpotenziale auf mageren Standorten entstanden. 
Der Hinweis zu vorgezogenen Maßnahmen für Brutvögel und Fledermäusen wird 
berücksichtigt.  
In AFB, UB, Begründung und auf der Satzung werden die Ausführungen zu den 
Ersatzmaßnahmen um den Begriff vorgezogen ergänzt.  
Der Forderung nach Quartieren an den geplanten Gebäuden im Geltungsbereich 
wird nicht gefolgt.  
Die Ersatzmaßnahmen für die beeinträchtigen Arten werden zur Vorbeugung eines 
Zeitverzugs bei der Verfügbarkeit von Quartieren vorgezogen und vollständig 
außerhalb des Geltungsbereiches erbracht und über die Festsetzung Nr. 5.4 
gesichert. 
Der Forderung eines Monitorings wird für die Ersatzquartiere für Brutvögel und 
Fledermäuse gefolgt.  
Für die Dauer von 5 Jahren wird die Wirksamkeit der vorgezogenen Ersatz-
Maßnahmen durch die uNB/Stadt Prenzlau kontrolliert und bei Einschätzung 
unzureichender Wirksamkeit durch eine fachkundige Person ggf. Maßnahmen 
eingeleitet.  
Die Dokumente AFB, UB, Begründung sowie Plan werden um das Monitoring 
ergänzt.  
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Stellungnahme Nr. 3a Landesbüro anerkannter Naturschutzverbände GbR Abwägung 

            

      
 
        Erneute Antwort des Landesbüros 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   
  TÖB-Nr. 3a vom 13.11.2024 
 
   Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei der fachlichen Auseinandersetzung mit vorhergehenden Stellungnahmen wurde 
sehr tiefgründig geprüft und eine ausführliche Abwägung verfasst, die in Teilen den 
Forderungen und Hinweisen nachkommt, andererseits nicht den Argumentationen 
folgen kann. Diese Verfahrensweise ist im Abwägungsprozess üblich.  
In der Abwägung (siehe oben) sind Begründungen formuliert, die der Planung 
angemessen sind und ausreichend ihren Einfluss insbesondere auf die angrenzende 
und umgebende Nutzung herleiten. Erforderliche Ausgleichsmaßnahmen und die 
notwendigen Nachweise sind in beiliegenden Dokumenten fachgerecht erbracht. 
Neue Hinweise und Anregungen wurden mit dieser Stellungnahme nicht gegeben. 
Daher bleibt es bei dem Abwägungsergebnis, wie bekannt, und der darauf 
ausgerichteten und bereits erfolgten Anpassungen der Planungsunterlagen.  
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Stellungnahme Nr. 4 Regionale Planungsgemeinschaft Abwägung 

 

    

 

TÖB Nr. 4 vom 26.11.2024 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
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Stellungnahme Nr. 4 Regionale Planungsgemeinschaft Abwägung 

 

   

 

 
Die redaktionellen Hinweise werden in der Begründung unter Punkt 4.1 und in dem 
Umweltbericht ergänzt und der Text angepasst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird unter Punkt 4.1 der Begründung und in den Umweltbericht 
aufgenommen. 
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Stellungnahme Nr. 5 Landkreis Uckermark - Bauordnungsamt Abwägung 

 

       

 
 
TÖB-Nr. 5 vom 19.12.2024 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
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Stellungnahme Nr. 5 Landkreis Uckermark - Bauordnungsamt Abwägung 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die redaktionellen Hinweise werden in der Begründung unter Punkt 4.1 und in dem 
Umweltbericht ergänzt und der Text angepasst. 
 
 
Der Hinweis wird in der Begründung unter Punkt 5.3. aufgenommen. 
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Nachreichung Stellungnahme Nr. 5a Landkreis Uckermark - Landwirtschafts- und 
Umweltamt  

Abwägung 

 

    

 
 
TÖB-Nr. 5a vom 14.01.2025 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          20 

Nachreichung Stellungnahme Nr. 5a Landkreis Uckermark - Landwirtschafts- und 
Umweltamt  

Abwägung 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Es besteht kein Abwägungserfordernis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Maßangaben zum Umfang der festgesetzten Gehölzpflanzung werden im 
Umweltbericht ergänzt. 
 
 
Der Hinweis wird aufgenommen. Der Umweltbericht wird hinsichtlich der mehrreihigen 
Hecke um die Angaben 5 m breit, die regelmäßige Kontrolle des Wildschutzzaunes 
sowie dessen umgehender Rückbau im Anschluss an die Entwicklungspflege ergänzt. 
 
 
Die Abbildung 2 wird korrigiert.  
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Nachreichung Stellungnahme Nr. 5a Landkreis Uckermark Landwirtschafts- und 
Umweltamt und Amt für Bau- und Liegenschaften 

Abwägung 

 

    

 
Die Worttrennung wird korrigiert. 
 
Die redaktionellen Hinweise werden in der Begründung unter Punkt 4.1 und in dem 
Umweltbericht ergänzt und der Text angepasst. 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. 
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Stellungnahme Nr. 6 Deutsche Telekom Abwägung 

      
 

     

 

TÖB Nr. 6 vom 28.10.2024 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Es besteht kein Abwägungserfordernis.  
 
Die Stellungnahme einschließlich aller Anlagen wird an die für den Tiefbau 
verantwortliche Stelle der Stadt Prenzlau sowie den Erschließungsträger 
weitergeleitet. Alle Planunterlagen werden zum Abschluss des Verfahrens dauerhaft 
online gestellt und stehen somit den Beteiligten zur Verfügung. 
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Stellungnahme Nr. 6 Deutsche Telekom Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 6 Deutsche Telekom (Anlagen)  
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Stellungnahme Nr. 7 E.DIS Netz GmbH Abwägung 

 

   

 

 
TÖB Nr. 7 vom 24.10.2024 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Es besteht kein Abwägungserfordernis.  
 
Die Stellungnahme einschließlich aller Anlagen wird an die für den Tiefbau 
verantwortliche Stelle der Stadt Prenzlau sowie den Erschließungsträger 
weitergeleitet. Alle Planunterlagen werden zum Abschluss des Verfahrens dauerhaft 
online gestellt und stehen somit den Beteiligten zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          26 

Stellungnahme Nr. 7 E.DIS Netz GmbH Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 8 Wasser- und Bodenverband „Uckerseen“ Abwägung 

 

   

 

TÖB Nr. 8 vom 09.12.24 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Ein Abwägungserfordernis besteht nicht. 
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Stellungnahme Nr. 9 Stadtwerke Prenzlau Abwägung 

 

   

 

 
TÖB Nr. 9 vom 12.12.2024 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt.  
 
Sie ist in großen Teilen bereits mit der Stellungnahme vom 03.08.23 abgegeben 
worden und in die Planunterlagen und entsprechend der Abwägung eingegangen. 
 
Die Stellungnahme einschließlich aller Anlagen wird an die für den Tiefbau 
verantwortlichen Stellen der Stadt Prenzlau sowie den Erschließungsträger 
weitergeleitet. Alle Planunterlagen werden zum Abschluss des Verfahrens dauerhaft 
online gestellt und stehen somit den Beteiligten zur Verfügung. 
 
Nur auf die aktuellen Ergänzungen wird hier erneut eingegangen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird unter Punkt 5.5 (Zeitangabe) und unter Punkt 7 der Begründung 
aufgenommen. 
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Stellungnahme Nr. 9 Stadtwerke Prenzlau Abwägung 

 

   

 

 
 
Hinweis:  
Zur Löschwasserversorgung ist ausführlich unter Punkt 7. der Begründung bereits 
ausgeführt. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird in der Begründung unter Punkt 7 (Niederschlagswasser..) 
aufgenommen. 
 
 
 
Der aktuelle Hinweis wird im Text der Begründung unter Punkt 7 aufgenommen. 
 
 
 
 
 
Die Möglichkeit wird in die Begründung aufgenommen. 
 
 
 
Der Hinweis wird in der Begründung konkretisiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Da die Stadtwerke Prenzlau selbst 
Erschließungsträger sind, finden die Hinweise Beachtung und sind gegenüber den 
Bauwilligen zu kommunizieren. 
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Stellungnahme Nr. 9 Stadtwerke Prenzlau Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 9 Stadtwerke Prenzlau (Anlagen)  
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Stellungnahme Nr. 10 Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg Abwägung 

 

    

 

    
TÖB Nr. 10 vom 05.12.2024 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es besteht kein Abwägungserfordernis. 
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Stellungnahme Nr. 11 Zentraldienst Polizei Brandenburg Abwägung 

 

 

 

    
TÖB Nr. 11 vom 23.10.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme entspricht der Stellungnahme vom 18.07.23 und wurde bereits 
berücksichtigt.  
Die Aussagen wurden als Hinweis in das Planwerk aufgenommen und in der 
Begründung unter Punkt 7 wurde darauf verwiesen. 
 
 

 


